
Fraktionen im Stadtrat Bitterfeld-Wolfen 
 

6. Änderungssatzung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtlich tätige 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

vom 18.7.2007  
 

§ 1 Gegenstand: 
(§ 7 Abs. 7) der Satzung vom 18.7.2007 wird wie folgt ergänzt: 
 
Die am Einsatz beteiligten Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr erhalten eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 5,50 € als Pauschalbetrag pro Einsatz für 
Brand- und Hilfeleistungseinsätze gemäß § 1 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt. 
Als Einsatz wird ein Ereignis definiert, für das ein Ereignisbericht ausgefertigt worden 
ist. Dieser Bericht enthält eine Anlage, in welcher die aktiven Einsatzkräfte 
namentlich aufgeführt sind. Dazu muss das aktive Mitglied innerhalb von 12 Minuten 
unter normalen Bedingungen nach der Alarmierung am Gerätehaus eingetroffen 
sein. Der Einsatz endet pro Fahrzeug mit der Meldung „Status 2“. Für Reservekräfte 
endet der Einsatz mit der Freigabe durch die Einsatzleitung.    
 
(§ 7 Abs. 8) wird wie folgt geändert: 
 
Die Zahlung der Pauschale für die in Abs. 7 genannten Personen erfolgt 
quartalsweise für die zurückliegenden 3 Monate jeweils bis zum 30. des auf das 
Quartalsende folgenden Monats. Die Anlagen der Ereignisberichte müssen vom 
Einsatzleiter und dem Stadtwehrleiter unterzeichnet sein und bis zum 5. des auf das 
Quartalsende folgenden Monats vollständig vorliegen.  
 

§ 2  Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1.1.2012  in Kraft. 
 


